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Appell für eine verbraucherfreundliche Umsetzung der Förderung der Reparatur von Waren

Sehr geehrte/r Frau/Herr Abgeordnete/r [Name],
als Autohaus und Kfz-Werkstatt in Ihrem Wahlkreis wenden wir uns heute mit großer Sorge an Sie.
Der Deutsche Bundestag wird sich in Kürze mit dem sogenannten „Recht auf Reparatur“ befassen. Grundsätzlich unterstützen wir als Kfz-Gewerbe das Ziel, Reparaturen zu fördern und Produkte länger nutzbar zu machen. Unsere Werkstätten stehen tagtäglich genau dafür.
Problematisch ist jedoch, dass der aktuelle Gesetzentwurf Regelungen, die ursprünglich für klassische Verbrauchergeräte wie Smartphones, Waschmaschinen oder Kühlschränke gedacht waren, pauschal auch auf Kraftfahrzeuge anwenden würde.
Konkret geht es darum, dass sich nach einer Reparatur die Gewährleistungsfrist pauschal um weitere zwölf Monate verlängern kann – auch bei technisch hochkomplexen Fahrzeugen mit tausenden voneinander unabhängigen Bauteilen.
Der Gesetzentwurf behandelt Kühlschränke und Kraftfahrzeuge damit weitgehend nach derselben Logik – obwohl beide Produktgruppen technisch und haftungsrechtlich kaum vergleichbar sind.
Für uns als mittelständischer Kfz-Betrieb hätte dies erhebliche praktische Folgen.
Bereits heute ist der Ankauf älterer Gebrauchtfahrzeuge mit erheblichen Risiken verbunden. Wenn künftig nach jeder Reparatur zusätzliche und kaum kalkulierbare Haftungsrisiken entstehen, wird dies zwangsläufig Auswirkungen auf den Gebrauchtwagenhandel haben.
Viele Betriebe werden sich künftig sehr genau überlegen müssen, ob ältere Fahrzeuge überhaupt noch in Zahlung genommen oder weiterverkauft werden können.
Die Folgen träfen am Ende nicht nur die Betriebe, sondern auch Verbraucherinnen und Verbraucher:
Weniger Angebot an bezahlbaren Gebrauchtwagen, steigende Preise und ein erschwerter Zugang zu individueller Mobilität.
Besonders kritisch sehen wir, dass Kraftfahrzeuge von der eigentlichen Reparaturverpflichtung der EU-Richtlinie gar nicht erfasst sind. Dennoch sollen die haftungsrechtlichen Folgen nun faktisch auch auf den Fahrzeugbereich ausgeweitet werden.
Selbst die Ausschüsse des Bundesrates haben ausdrücklich vor unverhältnismäßigen Haftungsrisiken bei technisch komplexen Produkten – insbesondere Kraftfahrzeugen – gewarnt.
Wir bitten Sie daher, die praktischen Auswirkungen der geplanten Regelung im weiteren parlamentarischen Verfahren kritisch zu hinterfragen und sich für eine sachgerechte Differenzierung bei technisch komplexen Produkten einzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen
[Name]
[Autohaus / Werkstatt]
